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Die gegenständliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 
Ing. Murer und Genossen, Nr. 679/J, betreffend Rohmllchqualität, beehre ich 
mich"wie folgt zu beantworten: 

Antwort auf Frage 1: 

Zunächst weise ich darauf hin, daß die Festlegung der Richtlinien für die 
Qualitätsbeurteilung der Rohmilch gemäß durch den § 15 MOG Milchwirtschafts~ 
fonds zu erfolgen hat. 

Der Milchwirtschaftsfonds schätzt, daß bei Einführung der einstündigen Re
duktaseprobe der Anteil der Milch 1. Qualität um 6 % zurückgehen wird. 

Antwort auf Frage 2: 

Die Sozialpartner gingen bei ihrem übereinkommen, welches die Basis für den 
Beschluß des Geschäftsführenden Ausschusses des Milchwirtschaftsfonds vom 
16. Juni 1980 betreffend die Einführung der einstündigen Reduktaseprobe bi1det~ 
davon aus, daß die Neuregelung einkommensneutral durchzuführen ist. 
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